
 

Stadt Gammertingen                           Wahlkreis 70 Sigmaringen 
 

Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 27. März 2011 findet die Wahl zum 15. Landtag von Baden-Württemberg statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr. 
 

2. Die Stadt Gammertingen ist in folgende 6 Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnummer, Zimmer Nr.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Gammertingen, westlich der B32 / B313 
Gammertingen, östlich der B32 / B313 
Der Stadtteil Harthausen 
Die Stadtteile Bronnen und Mariaberg 
Der Stadtteil Feldhausen 
Der Stadtteil Kettenacker 

Rathaus Gammertingen, Hohenzollernstraße 5 
Kindergarten St. Michael, Samentalstraße 5 
Bürgerhaus Harthausen, Trochtelfinger Straße 38 
Bürgerhaus Bronnen, Albstraße 9 
Rathaus Feldhausen, Inneringer Straße 6 
Rathaus Kettenacker, Lusthofer Straße 2 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 6. März 2011 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlbe-
rechtigte wählen kann. 

 
Der Briefwahlvorstand tritt am 27. März 2011 um 16.30 Uhr im Rathaus Gammertingen, Zim-
mer Nr. 1.1 zusammen. 

 
 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat 
(siehe Nr. 4). 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, 
dass er/sie auf dem Stimmzettel in einen der hinter den Wahlvorschlägen befindlichen Krei-
se ein Kreuz einsetzt oder durch eine andere Art der Kennzeichnung des Stimmzettels ein-
deutig zu erkennen gibt, für welchen Wahlvorschlag er/sie sich entscheiden will. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der 
Stimmzettel eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die Person 
des Wählers/der Wählerin hinweisenden Zusatz enthält. 
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äuße-
rung befindet sowie bei jeder sonstigen Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlzelle des Wahlraumes ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. 

 
4. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, 

in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  
oder 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
b) durch Briefwahl  
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
5. Der/Die Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, seine 
Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der 
Wahl eines/einer anderen erlangt hat. 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe be-
straft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs). 

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 

Gammertingen, 17. März 2011  
 

Holger Jerg 
Bürgermeister 
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